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Einweihung der FÖSK „Am Sternsee„ 
Verteiler                                                                                                                                         Tag 
 

Der Oberbürgermeister 18.02.2020 

 
 
Vor wenigen Tagen wurde das wunderbare neue Schulgebäude der FÖSK „Am Sternsee“ mit 
einem berührenden Programm der Schüler/innen offiziell eingeweiht. Herzlichen Dank an alle 
Beteiligte! Im Rahmen der sich anschließenden Führung durch Unterrichtsräume und 
Außenanlagen fielen zwei Dinge auf, die zu hinterfragen sind 
 
Ich frage den Oberbürgermeister: 
 

1. Wann wird das fehlende Whiteboard im Sprachenkabinett Deutsch/Englisch durch die 
LH Magdeburg ergänzt? 

2. Warum ist es bei einem frisch fertiggestellten, öffentlichen Schulneubau für ca. 9 Mio 
Euro nötig, dass der Schulförderverein schon am Tag der Einweihung mit der 
Einwerbung von Spenden für einen Ballfangzaun (Kostenpunkt: 2,5 TE) beginnen 
muss? Warum hat die veranschlagte Baukostensumme dafür nicht ausgereicht? Sieht 
sich die LH MD willens und in der Lage diesen Ballfangzaun doch noch auf eigene 
Rechnung zu installieren? 

 
 
Die Verwaltung gibt hierzu folgende Antworten: 
 
Zu 1) 
Dieses interaktive Whiteboard war ursprünglich nicht geplant. Die Möglichkeit zur Beschaffung 
ergab sich aus dem Ergebnis der Schlussrechnung aller Aufträge, hier hat sich durch Ziehung 
von Skonti und günstigeren Ausschreibungsergebnissen ein Plus ergeben. Daher wurde das 
zusätzliche interaktive Whiteboard im Dezember 2019 bestellt. Die Lieferzeit beträgt im Schnitt 
8 Wochen. Eine Lieferung erwartet die Verwaltung zeitnah.  

 
Zu 2) 
In der bewilligten EW-Bau, die Grundlage des Förderantrages war, war nur ein Ballfangzaun 
zum Gerstengrund enthalten, der auch entsprechend Förderbescheid realisiert wurde. Eine 
Abweichung vom Förderbescheid ist beim Fördermittelgeber zu beantragen und von diesem 
genehmigen zu lassen. 
Seitens des Nutzers wurde im Zuge der Ausführung der Wunsch nach weiteren Ballfangzäunen 
zu den Schmalseiten des Bolzplatzes angesprochen, die jedoch aus Kostengründen bisher 
nicht umgesetzt werden konnten. Nach Vorlage der Gesamtabrechnung des Projektes kann 
geprüft werden, ob noch Mittel für einen weiteren Ballfangzaun zur Verfügung stehen. 
 
 
 
Prof. Dr. Puhle 
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